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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Erzeugung mindestens eines Beschleunigungswertes

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren 
zur Erzeugung mindestens eines Beschleunigungswertes 
zur Bestimmung einer Profiltiefe eines Fahrzeugreifens (2), 
aufweisend folgende Schritte:
- Bereitstellen eines Fahrzeugreifens (2), wobei der Fahr-
zeugreifen (2) eine Beschleunigungsmessvorrichtung (5) 
aufweist, wobei die Beschleunigungsmessvorrichtung (5) 
zur Messung von Beschleunigungen des Fahrzeugreifens 
(2) vorgesehen ist;
- Messen mindestens einer Beschleunigung des Fahrzeu-
greifens (2) mittels der Beschleunigungsmessvorrichtung 
(5);
- Bereitstellen einer Verarbeitungskomponente (6), wobei 
die Verarbeitungskomponente (6) zur Verarbeitung von mit-
tels der Beschleunigungsmessvorrichtung (5) gemessener 
Beschleunigungen vorgesehen ist;
- Erzeugen mindestens eines Beschleunigungswertes in 
Abhängigkeit der mittels der Beschleunigungsmessvorrich-
tung (5) gemessenen mindestens einen Beschleunigung 
mittels der Verarbeitungskomponente (6), wobei der min-
destens eine Beschleunigungswert die mittels der Beschleu-
nigungsmessvorrichtung (5) gemessene mindestens eine 
Beschleunigung repräsentiert und die Profiltiefe des Fahr-
zeugreifens (2) in Abhängigkeit des mindestens einen 
Beschleunigungswertes bestimmt werden kann;
- gekennzeichnet durch den weiteren Schritt: Verändern des 
mindestens einen Beschleunigungswertes in Abhängigkeit 
eines Reifenparameters mittels der Verarbeitungskompo-
nente (6), wobei der Reifenparameter eine technische 
Eigenschaft des Fahrzeugreifens (2) repräsentiert. 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur 
Erzeugung mindestens eines Beschleunigungswer-
tes zur Bestimmung einer Profiltiefe eines Fahrzeu-
greifens.

[0002] Bei dem Fahrzeugreifen kann es sich bei-
spielsweise um einen PKW-Fahrzeugreifen, um 
einen LKW-Fahrzeugreifen oder um einen Zweirad- 
Fahrzeugreifen handeln.

[0003] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren 
zur Erzeugung mindestens eines Beschleunigungs-
wertes zur Bestimmung einer Profiltiefe eines Fahr-
zeugreifens, wobei das Verfahren die folgenden 
Schritte aufweist:

- Bereitstellen eines Fahrzeugreifens, wobei der 
Fahrzeugreifen eine Beschleunigungsmessvor-
richtung aufweist, wobei die Beschleunigungs-
messvorrichtung zur Messung von Beschleuni-
gungen des Fahrzeugreifens vorgesehen ist;

- Messen mindestens einer Beschleunigung des 
Fahrzeugreifens mittels der Beschleunigungs-
messvorrichtung;

- Bereitstellen einer Verarbeitungskomponente, 
wobei die Verarbeitungskomponente zur Verar-
beitung von mittels der Beschleunigungsmess-
vorrichtung gemessener Beschleunigungen 
vorgesehen ist;

- Erzeugen mindestens eines Beschleunigungs-
wertes in Abhängigkeit der mittels der Beschleu-
nigungsmessvorrichtung gemessenen mindes-
tens einen Beschleunigung mittels der 
Verarbeitungskomponente, wobei der mindes-
tens eine Beschleunigungswert die mittels der 
Beschleunigungsmessvorrichtung gemessene 
mindestens eine Beschleunigung repräsentiert 
und die Profiltiefe des Fahrzeugreifens in 
Abhängigkeit des mindestens einen Beschleuni-
gungswertes bestimmt werden kann.

[0004] Bei der Verarbeitungskomponente handelt es 
sich beispielsweise um eine elektrische oder elektro-
nisch wirkende Verarbeitungskomponente, insbe-
sondere um einen Computer.

[0005] Insbesondere kann eine Mehrzahl oder eine 
beliebige Anzahl an Beschleunigungen erfasst und in 
Abhängigkeit dieser erfassten Beschleunigungen 
eine Mehrzahl beziehungsweise eine beliebige 
Anzahl an Beschleunigungswerten erzeugt werden.

[0006] Bei einer gemessenen Beschleunigung han-
delt es sich insbesondere um eine radiale Beschleu-
nigung, also um eine Beschleunigung, die parallel zu 
einem Radius eines Kreises, dessen Form der Fahr-
zeugreifen grundsätzlich folgt, liegt.

[0007] Aus dem Stand der Technik sind Verfahren 
zur Erzeugung eines Beschleunigungswertes zur 
Bestimmung einer Profiltiefe eines Fahrzeugreifens 
bekannt. Dabei ist es aus dem Stand der Technik bei-
spielsweise bekannt, eine Reihe radialer Beschleuni-
gungen eines Fahrzeugreifens während eines 
Gebrauchs des Fahrzeugreifens zu bestimmen oder 
während des Gebrauchs des Fahrzeugreifens konti-
nuierlich radial auftretende Beschleunigungen zu 
messen. Zur Bestimmung oder Messung einer 
Beschleunigung wird eine Beschleunigungsmess-
vorrichtung verwendet. Dabei werden dann 
Beschleunigungswerte erzeugt, die die gemessenen 
Beschleunigungen repräsentieren.
Bei dem Gebrauch des Fahrzeugreifens handelt es 
sich insbesondere um ein Abrollen des Fahrzeugrei-
fens auf einer Fahrbahn. Ein Verlauf gemessener 
radialer Beschleunigungen zeigt insbesondere für 
den Fall des Durchgangs der Beschleunigungsmess-
vorrichtung durch eine Bodenaufstandsfläche des 
Reifens einen charakteristischen Verlauf. Die 
gemessenen radialen Beschleunigungen erreichen 
während des Durchgangs der Beschleunigungs-
messvorrichtung durch die Bodenaufstandsfläche 
des Reifens ein lokales Minimum. Die Bodenaufs-
tandsfläche ist die Oberfläche des Fahrzeugreifens, 
die bei einem Abrollen des Fahrzeugreifens auf einer 
Fahrbahn in unmittelbarem Kontakt mit der Fahrbahn 
steht. Anhand einer Steigung von Eintrittsflanken 
und Austrittsflanken des lokalen Minimums kann die 
Profiltiefe des Fahrzeugreifens bestimmt werden. 
Die Steigung der Eintrittsflanken und Austrittsflanken 
des lokalen Minimums kann anhand der Beschleuni-
gungswerte bestimmt werden.
Die Profiltiefe des Fahrzeugreifens folglich kann 
unter Berücksichtigung einer Mehrzahl diskret oder 
kontinuierlich gemessener Beschleunigungswerte 
bestimmt werden.

[0008] Bei den aus dem Stand der Technik bekann-
ten Verfahren zur Erzeugung mindestens eines 
Beschleunigungswertes zur Bestimmung einer Pro-
filtiefe eines Fahrzeugreifens könnten Störgrößen 
außer Acht bleiben. Die Störgrößen könnten den 
Fahrzeugreifen als solchen betreffen und zu einer 
Veränderung der gemessenen radialen Beschleuni-
gung führen. Dabei könnte diese Veränderung in kei-
nem Zusammenhang mit der zu bestimmenden Pro-
filtiefe des Fahrzeugreifens stehen. Für den Fall, 
wonach die gemessenen radialen Beschleunigungen 
hinsichtlich der Störgrößen verändert sein würden, 
könnte dies dazu führen, dass eine Verwendung sol-
cher Beschleunigungswerte, die diese gemessenen 
radialen Beschleunigungen repräsentieren, zu inkor-
rekten oder ungenauen Profiltiefenbestimmungen 
führen.

[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe 
zugrunde, ein Verfahren zur Erzeugung mindestens 
eines Beschleunigungswertes zur Bestimmung einer 
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Profiltiefe eines Fahrzeugreifens bereitzustellen, 
wobei der zu verarbeitende mindestens eine 
Beschleunigungswert derart erzeugt wird, dass eine 
genauere und zuverlässigere Bestimmung einer Pro-
filtiefe des Fahrzeugreifens anhand des mindestens 
einen Beschleunigungswertes sichergestellt werden 
kann.

[0010] Gelöst wird die erfindungsgemäß gestellte 
Aufgabe dadurch, dass das Verfahren den folgenden 
weiteren Schritt aufweist: Verändern des mindestens 
einen Beschleunigungswertes in Abhängigkeit eines 
Reifenparameters mittels der Verarbeitungskompo-
nente, wobei der Reifenparameter eine technische 
Eigenschaft des Fahrzeugreifens repräsentiert.

[0011] Bei der technischen Eigenschaft des Fahr-
zeugreifens handelt es sich um eine Eigenschaft, 
die in keinem Zusammenhang mit der Profiltiefe des 
Fahrzeugreifens steht. Bei dem Reifenparameter 
handelt es sich also um eine derartige technische 
Eigenschaft des Fahrzeugreifens, die zu einer 
bestimmten, von der Profiltiefe des Fahrzeugreifens 
unabhängigen, charakteristischen Ausbildung radia-
ler Beschleunigungen des Reifens während einer 
Rotation um eine Rotationsachse des Fahrzeugrei-
fens in Umlaufrichtung führen kann. Der Reifenpara-
meter und die mit ihm verbundene technische Eigen-
schaft des Fahrzeugreifens betreffen somit die 
Störgröße, die zu einer Änderung der gemessenen 
radialen Beschleunigungen führt, wobei die Ände-
rung in keinem Wirkzusammenhang mit der Profil-
tiefe des Fahrzugreifens steht.

[0012] Bei dem Verändern des mindestens einen 
Beschleunigungswertes kann es sich beispielsweise 
um ein Verändern um 0 % des mindestens einen 
Beschleunigungswertes für den Fall handeln, 
wonach eine Veränderung nicht erforderlich ist.

[0013] Durch den erfindungsgemäßen Umstand, 
wonach das Verfahren den weiteren Schritt aufweist: 
Verändern des mindestens einen Beschleunigungs-
wertes in Abhängigkeit eines Reifenparameters mit-
tels der Verarbeitungskomponente, wobei der Rei-
fenparameter eine technische Eigenschaft des 
Fahrzeugreifens repräsentiert, wird ein solcher Para-
meter berücksichtigt, der zu einer Veränderung der 
radialen Beschleunigung des Fahrzeugreifens füh-
ren kann, wobei diese Veränderung in keinem 
Zusammenhang mit der Profiltiefe des Fahrzeugrei-
fens steht. Die aufgrund des Reifenparameters her-
vorgerufene Änderung der Beschleunigung des 
Fahrzeugreifens wird dann bei der Bestimmung der 
Profiltiefe des Fahrzeugreifens berücksichtigt. Die 
Bestimmung der Profiltiefe des Fahrzeugreifens 
kann daher in Abhängigkeit eines derart korrigierten 
mindestens einen Beschleunigungswertes oder in 
Abhängigkeit einer Mehrzahl derart korrigierter 

Beschleunigungswerte genauer und zuverlässiger 
vorgenommen werden.

[0014] Somit wird ein Verfahren zur Erzeugung min-
destens eines Beschleunigungswertes zur Bestim-
mung einer Profiltiefe eines Fahrzeugreifens bereit-
gestellt, wobei das Verfahren derart ausgestaltet ist, 
dass die Profiltiefe eines Fahrzeugreifens genauer 
und zuverlässiger bestimmt werden kann.

[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsformen 
der vorliegenden Erfindung sind Gegenstand der 
Unteransprüche.

[0016] Gemäß einer vorzugsweisen Ausgestal-
tungsform der vorliegenden Erfindung wird eine 
Mehrzahl der Beschleunigungswerte in Abhängigkeit 
eines Reifenparameters mittels der Verarbeitungs-
komponente, wobei der Reifenparameter eine tech-
nische Eigenschaft des Fahrzeugreifens repräsen-
tiert, verändert.

[0017] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Aus-
gestaltungsform der vorliegenden Erfindung werden 
sämtliche Beschleunigungswerte in Abhängigkeit 
eines Reifenparameters mittels der Verarbeitungs-
komponente, wobei der Reifenparameter eine tech-
nische Eigenschaft des Fahrzeugreifens repräsen-
tiert, verändert.

[0018] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Aus-
gestaltungsform der vorliegenden Erfindung handelt 
es sich bei dem Reifenparameter um einen techni-
schen Parameter des Fahrzeugreifens als solchem. 
Bei der technischen Eigenschaft des Fahrzeugrei-
fens handelt es sich beispielsweise um eine Reifen-
größe des Fahrzeugreifens, um eine Breite des Fahr-
zeugreifens, um einen Durchmesser des 
Fahrzeugreifens, um ein Alter des Fahrzeugreifens, 
um eine chemische Eigenschaft des Fahrzeugrei-
fens, um eine konstruktive Eigenschaft des Fahrzeu-
greifens und/oder um eine physikalische Eigenschaft 
des Fahrzeugreifens.

[0019] Durch den erfindungsgemäßen Umstand, 
wonach es sich bei dem Reifenparameter um einen 
technischen Parameter des Fahrzeugreifens als sol-
chem handelt und es sich bei der technischen Eigen-
schaft des Fahrzeugreifens beispielsweise um eine 
Reifengröße des Fahrzeugreifens, um eine Breite 
des Fahrzeugreifens, um einen Durchmesser des 
Fahrzeugreifens, um ein Alter des Fahrzeugreifens, 
um eine chemische Eigenschaft des Fahrzeugrei-
fens, um eine konstruktive Eigenschaft des Fahrzeu-
greifens und/oder um eine physikalische Eigenschaft 
des Fahrzeugreifens handelt, werden derartige tech-
nische Parameter berücksichtigt, die zu einer spezifi-
schen Änderung der Beschleunigung des Fahrzeu-
greifens in radialer Richtung führen können, wobei 
diese spezifische Änderung in keinem Wirkzusam-

3/8

DE 10 2022 208 638 A1 2024.02.22



menhang mit der Profiltiefe des Fahrzeugreifens 
steht.

[0020] Das Alter des Fahrzeugreifens kann bei-
spielsweise anhand der DOT des Fahrzeugreifens 
bestimmt werden. Bei der Breite des Fahrzeugrei-
fens handelt es sich um eine räumliche Erstreckung 
parallel zu der Rotationsachse des Fahrzeugreifens. 
Bei der Rotationsachse handelt es sich um eine 
Achse, um die herum der Fahrzeugreifen in Umlauf-
richtung rotieren kann. Bei der chemischen Eigen-
schaft des Fahrzeugreifens handelt es sich beispiels-
weise um das Laufstreifenmaterial. Das 
Laufstreifenmaterial kann beispielsweise bei Winter-
fahrzeugreifen oder Sommerfahrzeugreifen unter-
schiedlich sein und insbesondere unterschiedliche 
Materialhärten aufweisen. Die unterschiedlichen 
Materialhärten führen zu spezifischen Änderungen 
der radialen Beschleunigungen des Fahrzeugreifens 
bei einer Rotation des Fahrzeugreifens um seine 
Rotationsachse. Bei der konstruktiven Eigenschaft 
des Fahrzeugreifens kann es sich beispielsweise 
um eine spezifische Struktur oder Konstruktions-
weise der Karkasse oder des Gürtels oder eines 
anderen Festigkeitsträgers des Fahrzeugreifens 
handeln. Ferner kann es sich bei der konstruktiven 
Eigenschaft des Fahrzeugreifens beispielsweise um 
eine charakteristische Profilgestaltung des Fahrzeu-
greifens handeln. Bei der physikalischen Eigenschaft 
des Fahrzeugreifens handelt es sich ferner beispiels-
weise um einen Reifendruck, der in einem Inneren 
des Fahrzeugreifens herrscht, und/oder um eine Rei-
fentemperatur, die in einem Inneren des Fahrzeu-
greifens herrscht.

[0021] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Aus-
gestaltungsform der vorliegenden Erfindung handelt 
es sich bei dem Reifenparameter um einen techni-
schen Parameter bezüglich einer Nutzung des Fahr-
zeugreifens an einem Fahrzeug. Bei der technischen 
Eigenschaft des Fahrzeugreifens handelt es sich bei-
spielsweise um eine räumliche Position des Fahr-
zeugreifens an dem Fahrzeug und/oder um die Nut-
zungsart des Fahrzeugreifens an dem Fahrzeug.

[0022] Durch den erfindungsgemäßen Umstand, 
wonach es sich bei dem Reifenparameter um einen 
technischen Parameter bezüglich einer Nutzung des 
Fahrzeugreifens an dem Fahrzeug handelt und es 
sich bei der technischen Eigenschaft des Fahrzeu-
greifens beispielsweise um eine räumliche Position 
des Fahrzeugreifens an dem Fahrzeug und/oder 
um die Nutzungsart des Fahrzeugreifens an dem 
Fahrzeug handelt, werden solche technische Para-
meter berücksichtigt, die zu einer spezifischen Ände-
rung der radialen Beschleunigung des Fahrzeugrei-
fens während seiner Rotation um eine 
Rotationsachse führen können, wobei diese spezifi-
sche Änderung in keinerlei Wirkzusammenhang mit 
der Profiltiefe des Fahrzeugreifens steht.

[0023] Bei der räumlichen Position handelt es sich 
beispielsweise um die Radposition des Rades, an 
dem der Fahrzeugreifen verwendet wird, beispiels-
weise um die Position dieses Rades an einer Lenk-
achse oder an einer Trailerachse des Fahrzeugs. Bei 
der Nutzungsart des Fahrzeugreifens handelt es sich 
beispielsweise um den Umstand, ob der Fahrzeu-
greifen lediglich bei dem Fahrzeug mit rollt oder es 
sich um einen Traktionsfahrzeugreifen handelt.

[0024] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Aus-
gestaltungsform der vorliegenden Erfindung wird 
eine Information über den Reifenparameter bei 
einer Montage des Fahrzeugreifens an einem Fahr-
zeug an die Verarbeitungskomponente übertragen. 
Die Übertragung erfolgt insbesondere mittels eines 
elektrischen oder elektromagnetischen Signals.

[0025] Gemäß einer nächsten vorzugsweisen Aus-
gestaltungsform der vorliegenden Erfindung wird 
eine Information über den Reifenparameter von 
einem Reifenidentifikationsmittel erfasst, also bei-
spielsweise aus dem Reifenidentifikationsmittel aus-
gelesen, und an die Verarbeitungskomponente über-
tragen. Dabei wird insbesondere eine 
Erfassungskomponente bereitgestellt, wobei die 
Erfassungskomponente dazu vorgesehen ist, die 
Information aus dem Reifenidentifikationsmittel aus-
zulesen und dann an die Verarbeitungskomponente 
zu übertragen. Die Übertragung erfolgt insbesondere 
mittels eines elektrischen oder elektromagnetischen 
Signals. Bei dem Reifenidentifikationsmittel handelt 
es sich beispielsweise um eine Vorrichtung zur ein-
deutigen Identifikation des Fahrzeugreifens hinsicht-
lich seiner technischen Merkmale. Das Reifenidenti-
fikationsmittel kann beispielsweise an einer 
Reifenoberfläche angeordnet sein. Es kann sich bei 
dem Reifenidentifikationsmittel ferner beispielsweise 
um eine elektromagnetische Sende- und Empfangs-
vorrichtung handeln, wobei die elektromagnetische 
Sende- und Empfangsvorrichtung in oder an dem 
Fahrzeugreifen angeordnet ist und eine Speicher-
komponente aufweist, in der die Information über 
den Reifenparameter gespeichert ist. Bei der elektro-
magnetischen Sende- und Empfangsvorrichtung 
kann es ich beispielsweise um eine RFID-Vorrich-
tung handeln.

[0026] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten, 
auf die die Erfindung in ihrem Umfang aber nicht 
beschränkt ist, werden nun anhand der Zeichnungen 
näher beschrieben.

[0027] Es zeigt:

Fig. 1: Ein Fahrzeug, wobei das Fahrzeug min-
destens einen Fahrzeugreifen aufweist, wobei 
mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens min-
destens ein Beschleunigungswert zur Bestim-
mung einer Profiltiefe des Fahrzeugreifens 
erzeugt werden kann;
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Fig. 2: Einen Fahrzeugreifen in Radialschnittan-
sicht;

Fig. 3: Das Fahrzeug in einer weiteren Ansicht 
zur Erläuterung der technischen Parameter des 
Fahrzeugreifens bezüglich einer Nutzung des 
Fahrzeugreifens an dem Fahrzeug.

[0028] In der Fig. 1 ist ein Fahrzeug 1 schematisch 
dargestellt. Das Fahrzeug 1 weist mindestens einen 
Fahrzeugreifen 2 auf. Der Fahrzeugreifen 2 ist um 
eine Rotationsachse 3 in eine Umlaufrichtung 4 
rotierbar. Der Fahrzeugreifen 2 weist eine Beschleu-
nigungsmessvorrichtung 5 auf. Die Beschleuni-
gungsmessvorrichtung 5 ist zur Messung von 
Beschleunigungen des Fahrzeugreifens 2 vorgese-
hen. Bei den Beschleunigungen handelt es sich um 
radiale Beschleunigungen.

[0029] Gemäß dem in der Fig. 1 dargestellten Fahr-
zeug 1 weist das Fahrzeug 1 eine Verarbeitungskom-
ponente 6 auf. Die Verarbeitungskomponente 6 ist 
zur Verarbeitung mittels der Beschleunigungsmess-
vorrichtung 5 gemessener Beschleunigungen vorge-
sehen.

[0030] Erfindungsgemäß wird der mindestens eine 
Beschleunigungswert in Abhängigkeit eines Reifen-
parameters mittels der Verarbeitungskomponente 6 
verändert, wobei der Reifenparameter eine techni-
sche Eigenschaft des Fahrzeugreifens 2 repräsen-
tiert.

[0031] In der Fig. 2 ist ein Fahrzeugreifen 2 schema-
tisch in Radialschnittansicht dargestellt. Bei dem Rei-
fenparameter, der eine technische Eigenschaft des 
Fahrzeugreifens 2 repräsentiert, kann es sich um 
einen technischen Parameter des Fahrzeugreifens 
2 als solchem handeln, insbesondere um eine Rei-
fengröße des Fahrzeugreifens 2, um eine Breite 7 
des Fahrzeugreifens 2, um einen Durchmesser 8 
des Fahrzeugreifens 2, um ein Alter des Fahrzeu-
greifens 2, um eine chemische Eigenschaft des Fahr-
zeugreifens 2, um eine konstruktive Eigenschaft des 
Fahrzeugreifens 2 und/oder um eine physikalische 
Eigenschaft des Fahrzeugreifens 2.

[0032] Bei der radialen Beschleunigung, die mittels 
der Beschleunigungsmessvorrichtung 5 gemessen 
wird, handelt es sich um eine Beschleunigung paral-
lel zu einem Radius 12 des Kreises, dessen Form der 
Fahrzeugreifen 2 grundsätzlich folgt. Der Radius 12 
steht senkrecht zu der Rotationsachse 3 und zu der 
Umlaufrichtung 4. 

[0033] Gemäß einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform wird eine Information über den Reifenpa-
rameter von einem Reifenidentifikationsmittel 11 
erfasst und an die Verarbeitungskomponente 6 über-
tragen. Das Erfassen der Information über den Rei-
fenparameter von dem Reifenidentifikationsmittel 11 

bedeutet, dass die Information aus dem Reifeniden-
tifikationsmittel 11 gewonnen oder ausgelesen wird 
und dann an die Verarbeitungskomponente 6 über-
tragen wird. Bei dem Reifenidentifikationsmittel 11 
kann es sich beispielsweise um ein an einer Reifen-
oberfläche 14 angebrachtes Mittel oder um ein inner-
halb des Fahrzeugreifens angebrachtes Mittel han-
deln. Gemäß der in der Fig. 2 dargestellten 
Ausführungsform handelt es sich um ein auf der Rei-
fenoberfläche 14 angebrachtes Reifenidentifika-
tionsmittel 11.

[0034] In der Fig. 3 ist das Fahrzeug 1 in einer weite-
ren Ansicht zur Erläuterung der technischen Para-
meter des Fahrzeugreifens 2 bezüglich einer Nut-
zung des Fahrzeugreifens 2 an dem Fahrzeug 1 
schematisch dargestellt. Beispielsweise kann es 
sich bei der technischen Eigenschaft des Fahrzeu-
greifens 2 um eine räumliche Position 9 des Fahrzeu-
greifens 2 an dem Fahrzeug 1 handeln. Beispiels-
weise kann es sich bei der Position 9 um die 
Position eines Rades 10, wobei der Fahrzeugreifen 
2 an dem Rad 10 angeordnet ist, handeln. Das Rad 
10, an einer Fahrzeugachse 13 weist eine nicht dar-
gestellte Felge auf, auf der der Fahrzeugreifen 2 
angeordnet ist.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug

2 Fahrzeugreifen

3 Rotationsachse

4 Umlaufrichtung

5 Beschleunigungsmessvorrichtung

6 Verarbeitungskomponente

7 Breite des Fahrzeugreifens

8 Durchmesser des Fahrzeugreifens

9 Räumliche Position des Fahrzeugreifens

10 Rad

11 Reifenidentifikationsmittel

12 Radius eines Kreises, dessen Form der 
Fahrzeugreifen grundsätzlich folgt

13 Fahrzeugachse

14 Reifenoberfläche

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung mindestens eines 
Beschleunigungswertes zur Bestimmung einer Pro-
filtiefe eines Fahrzeugreifens (2), aufweisend fol-
gende Schritte: 
- Bereitstellen eines Fahrzeugreifens (2), wobei der 
Fahrzeugreifen (2) eine Beschleunigungsmessvor-
richtung (5) aufweist, wobei die Beschleunigungs-
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messvorrichtung (5) zur Messung von Beschleuni-
gungen des Fahrzeugreifens (2) vorgesehen ist; 
- Messen mindestens einer Beschleunigung des 
Fahrzeugreifens (2) mittels der Beschleunigungs-
messvorrichtung (5); 
- Bereitstellen einer Verarbeitungskomponente (6), 
wobei die Verarbeitungskomponente (6) zur Verar-
beitung von mittels der Beschleunigungsmessvor-
richtung (5) gemessener Beschleunigungen vorge-
sehen ist; 
- Erzeugen mindestens eines Beschleunigungswer-
tes in Abhängigkeit der mittels der Beschleuni-
gungsmessvorrichtung (5) gemessenen mindestens 
einen Beschleunigung mittels der Verarbeitungs-
komponente (6), wobei der mindestens eine 
Beschleunigungswert die mittels der Beschleuni-
gungsmessvorrichtung (5) gemessene mindestens 
eine Beschleunigung repräsentiert und die Profiltiefe 
des Fahrzeugreifens (2) in Abhängigkeit des min-
destens einen Beschleunigungswertes bestimmt 
werden kann; 
- gekennzeichnet durch den weiteren Schritt: Ver-
ändern des mindestens einen Beschleunigungswer-
tes in Abhängigkeit eines Reifenparameters mittels 
der Verarbeitungskomponente (6), wobei der Rei-
fenparameter eine technische Eigenschaft des Fahr-
zeugreifens (2) repräsentiert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass es sich bei dem Reifenpara-
meter um einen technischen Parameter des Fahr-
zeugreifens (2) als solchem handelt und es sich 
bei der technischen Eigenschaft des Fahrzeugrei-
fens (2) beispielsweise um eine Reifengröße des 
Fahrzeugreifens (2), um eine Breite (7) des Fahr-
zeugreifens (2), um einen Durchmesser (8) des 
Fahrzeugreifens (2), um ein Alter des Fahrzeugrei-
fens (2), um eine chemische Eigenschaft des Fahr-
zeugreifens (2), um eine konstruktive Eigenschaft 
des Fahrzeugreifens (2) und/oder um eine physika-
lische Eigenschaft des Fahrzeugreifens (2) handelt.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es 
sich bei dem Reifenparameter um einen techni-
schen Parameter bezüglich einer Nutzung des Fahr-
zeugreifens (2) an einem Fahrzeug (1) handelt und 
es sich bei der technischen Eigenschaft des Fahr-
zeugreifens (2) beispielsweise um eine räumliche 
Position (9) des Fahrzeugreifens (2) an dem Fahr-
zeug (1) und/oder um die Nutzungsart des Fahr-
zeugsreifens (2) an dem Fahrzeug (1) handelt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Information über den Reifenparameter bei einer 
Montage des Fahrzeugreifens (2) an einem Fahr-
zeug (1) an die Verarbeitungskomponente (6) über-
tragen wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Information über den Reifenparameter von einem 
Reifenidentifikationsmittel (11) erfasst und an die 
Verarbeitungskomponente (6) übertragen wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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